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Bei öffentlichen Schulen ist das Land personeller, die Gemeinde sachlicher Träger. Der
Gemeinderat muss die entsprechenden Mittel für die Instandhaltung bzw. Instandsetzung der
Räume bewilligen. Beantragen kann sie nur die Schulleitung, nicht ein einzelner Lehrer.

Der Schulleiter Mahlmann hat in seinem Buch 'Pestalozzis Erben' beschrieben, wie er nach
vielen vergeblichen Anträgen doch noch einen Neuanstrich des Treppenhauses seiner Schule
erreichte: Mit Farbe aus dem Kunstraum malte er zu nächtlicher Stunde 'Ausländer raus!' an die
Wände und meldete die Schmierereien an die Stadtverwaltung. Noch am selben Tag rückte ein
Malertrupp an.

Vielleicht lässt sich aber auch zusammen mit dem Hausmeister etwas im Klassenzimmer
verbessern.
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